
 

 

GEMEINDE 

DINTIKON 

 

GEMEINDERAT 

Altweg 8 
5606 Dintikon 

Telefon 056 616 68 00 
Internet www.dintikon.ch 
Email gemeindekanzlei@dintikon.ch 

 
 

  5606 Dintikon, 6. Februar 2026 – BW/ah 
 
 
 

Gemeinderatsnachrichten  
 
 
 

Personelles 
 

Per 1. Januar 2026 hat der Gemeinderat Frau Christiane Weigert als Mitarbeiterin im Hausdienst 
fest angestellt. Frau Weigert war bereits seit dem 1. März 2025 zunächst im Aushilfsverhältnis für 
den Hausdienst tätig. Wir wünschen Frau Weigert viel Freude bei der Ausübung ihrer Arbeit und 
freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.  
 
 

Informationen zur externen Bauverwaltung 
 

Die KIP Siedlungsplan AG aus Wohlen, eines von vier Unternehmen der Planora Gruppe, tritt ab 
dem 1. Januar 2026 unter dem gemeinsamen Namen Planora AG auf. Die gewohnten Ansprech-
personen und Zuständigkeiten der externen Bauverwaltung bleiben unverändert. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Planora AG (www.planora.ch). 
 
 

Behördenverzeichnis Amtsperiode 2026/2029 - Gemeindeinfo 
 

Das neu überarbeitete Behördenverzeichnis für die Amtsperiode 2026/2029 ist wieder erhältlich. Sie 
können das Behördenverzeichnis auf der Homepage der Gemeinde Dintikon (www.dintikon.ch) her-
unterladen oder auf der Gemeindekanzlei per Mail oder telefonisch bestellen.  
 
 

Bevölkerungsstatistik per Ende 2025 
 

Am 31. Dezember 2025 waren total 2'406 Personen mit gesetzlichem Wohnsitz in Dintikon bei der 
Einwohnerkontrolle registriert (2024: 2'429 Personen).  

Die Einwohner setzten sich zu diesem Zeitpunkt aus 1'719 (1'736) Schweizern und 687 (693) Aus-
ländern zusammen. Dies entspricht einem Verhältnis von 71.4% zu 28.6%. In Dintikon haben die 
Männer mit einem Anteil von 1'242 gegenüber 1'164 Frauen die Oberhand. 

Die ausländischen Staatsangehörigen stammen aus 46 verschiedenen Nationen. Die Bewilligungen 
sind erteilt für 485 Niedergelassene (C-Bewilligung), 172 Aufenthalter (B-Bewilligung), 7 vorläufig 
Aufgenommene (F-Bewilligung), 17 Schutzbedürftige (Ausweis S) und 5 Kurzaufenthalter (L-Bewil-
ligung). 1 Bewilligung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erteilt (Geburt). 

1'036 Personen sind ledig, 1'082 sind verheiratet, 92 sind verwitwet, 1 in aufgelöster Partnerschaft 
und 195 geschieden. 

In Dintikon sind insgesamt 145 Ortsbürger bei der Einwohnerkontrolle registriert. 

Die Einwohnerkontrolle registrierte im vergangenen Jahr die Heirat von 12 (18) Personen. Ebenfalls 
wurden im Jahr 2025 insgesamt 17 (18) Geburten und 17 (17) Todesfälle verarbeitet. 
 

  

https://www.planora.ch/dintikon-2
https://www.dintikon.ch/portrait/gemeindeinfo


Trinkwasserqualität in Dintikon 
 

Im Sinne von Art. 5 der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugängli-
chen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 informiert der Gemeinderat über die Trink-
wasserqualität im Versorgungsgebiet (Gemeinde Dintikon und Ballygebiet). 

Amtlicher Untersuchungsbericht Trinkwasser vom 2. Dezember 2025  
(Wasserprobe vom 09.10.2025) 

Gesamthärte: Ø 36.4 °fH 
Nitratgehalt:  Ø 18.5 mg/L  
Herkunft:  Quellwasser, Grundwasser, IKA Wasser2035 
Behandlung:  Grundwasser wird direkt eingespiesen, Quellwasser mit UV behandelt 

Allgemeine Beurteilung 

Alle untersuchten Proben entsprachen den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser gemäss Hy-
gieneverordnung. Sie weisen eine einwandfreie mikrobiologische Qualität auf. Ein regelmässiges 
Monitoring 2x pro Jahr wurde vorgenommen.  

Die Werte Chlorothalonilsulfonsäure R417888 liegen im Trinkwassernetz zwischen 0.02 und 0.04 
Mikrogramm pro Liter und beim Pumpwerk zwischen 0.28 und 0.3 Mikrogramm pro Liter. 

Die Werte Chlorothalonil-Metabolit R471811 liegen im Trinkwassernetz zwischen 0.02 und 0.32 
Mikrogramm pro Liter und beim Pumpwerk zwischen 0.85 und 1.0 Mikrogramm pro Liter.  

Nach übereinstimmender Haltung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
(BLV) und des Amtes für Verbraucherschutz (AVS) besitzt dieser Stoff jedoch geringere toxikologi-
sche Eigenschaften und wird nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft. 

Beachten Sie die detaillierten Trinkwasserinformationen aus Dintikon auf www.trinkwasser.ch.  

Bei Fragen steht Ihnen unser Brunnenmeister, Herr Bruno Annen, 079 634 60 20, gerne zur Verfü-
gung.  
 
 

Informationen Kanzlei und Steuern 
 

Nutzung Gemeindebriefkasten 
Wir bitten Sie wiederum, unseren Gemeindebriefkasten zu nutzen, wenn Sie uns nur etwas abgeben 
möchten. Dies gilt insbesondere für die bald schon wieder fällige Abgabe der Steuererklärung. Falls 
Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne am Schalter zur Verfügung.  

Steuerunterlagen bitte ohne Büro- und Heftklammern  
Die von Ihnen abgegebenen Steuererklärungen werden samt Beilagen nach Ihrer Abgabe von einer 
externen Firma abgeholt und eingescannt. Dafür müssen vorher sämtliche Büroklammern und Heft-
klammern (Bostich) entfernt werden. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihre Steuererklärung ohne 
jegliche Büro- und Heftklammern bei uns einzureichen. Das Steueramt dankt Ihnen bestens dafür.  

Fristerstreckungen online beantragen 
Auf der Homepage des Kantonalen Steueramts (www.ag.ch) können Sie eine Fristerstreckung für 
die Einreichung der Steuererklärung bequem online beantragen.  

eTAX AARGAU löst ab 2026 EasyTax ab. 
Ab 2026 steht den Steuerpflichtigen im Kanton Aargau mit eTAX AARGAU eine neue Online-Steu-
ererklärung für die natürlichen Personen zur Verfügung. Die bisherige Software EasyTax wird durch 
die neue Lösung ersetzt. Mit eTAX AARGAU kann die Steuererklärung einfach, sicher und ortsun-
abhängig ausgefüllt sowie elektronisch eingereicht werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie vom kantonalen Steueramt mit den diesjährigen Steuerunterla-
gen sowie unter www.ag.ch/etax. 

Steuerkonto 
Mit dem Steuerkonto des Kantons Aargau behalten die Aargauer Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler jederzeit den Überblick über den Stand ihrer Kantons-, Gemeinde- und Bundessteuern. Es er-
laubt ihnen, bereits geleistete Zahlungen, ausstehende Rechnungen und eventuelle Guthaben ein-
zusehen und nach Steuerart und -jahr zu filtern. Dank des integrierten QR-Rechnungscodes können 
offene Rechnungen schnell und einfach mit allen gängigen Banking-Apps gescannt und bezahlt 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kantons Aargau unter www.ag.ch. 
  

http://www.trinkwasser.ch/
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern/natuerliche-personen/steuererklaerung-easytax/fristerstreckung?dl=fristverlaengerung-steuererklaerung-beantragen-(natuerliche-personen)-84657c49-c15e-47d2-83ef-5f98d898564a_de
http://www.ag.ch/etax
https://www.ag.ch/de/themen/steuern-finanzen/steuern/natuerliche-personen/bezahlen-der-steuern/steuerkonto


Zusätzliche Bezugsmöglichkeit von Grüngutvignetten im Volg Dintikon 
 

Der Gemeinderat freut sich, Ihnen mitzuteilen, dass Grüngutvignetten (140L und 240L) ab dem 
2. Februar 2026 auch im Volg Dintikon bezogen werden können.  

Durch diese Massnahme wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Dintikon eine zusätzliche 
Bezugsmöglichkeit für Grüngutvignetten geboten. Ebenfalls wird der Volg weiter gestärkt.  

Falls Sie möchten, können Sie selbstverständlich die Grüngutvignetten wie bisher telefonisch (056 
616 68 10) oder per E-Mail (finanzen@dintikon.ch) bestellen oder am Schalter der Gemeindever-
waltung beziehen.  
 
 

Hundehaltung –Informationen  
 

Hundetaxe 

Anfang Mai 2026 werden wiederum die Rechnungen für die Hundetaxe an alle Hundehalter ver-
schickt. Der Beitrag bleibt bei Fr. 120.00 pro Hund und Jahr.  

Alle Hunde ab dem dritten Lebensmonat (auch die aus eigener Zucht) sind meldepflichtig. Hunde-
halter werden gebeten, allfällige Mutationen vorher der Abteilung Finanzen mitzuteilen.  

Registrierung / Mutationen 

Alle in der Schweiz wohnhaften Hundehaltenden müssen in der nationalen Hundedatenbank Amicus 
registriert sein. 

Ersthundehaltende müssen sich vorgängig bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes melden. Die-
ser erfasst die Personalien in der zentralen Hundedatenbank Amicus. Ihre Benutzerdaten erhalten 
Sie anschliessend per Post oder E-Mail. Daraufhin kann die Registrierung über den Tierarzt erfolgen. 

Welpen müssen in den ersten drei Monaten vom Tierarzt einen Mikrochip implantiert erhalten. Füh-
ren Sie einen Hund aus dem Ausland ein, so müssen Sie innerhalb von zehn Tagen nach der Einfuhr 
dessen Kennzeichnung von einem Tierarzt überprüfen lassen. Der Tierarzt registriert anschliessend 
in beiden Fällen den Hund in Amicus. 

Innert 10 Tagen sind Amicus zudem folgende Mutationen zu melden: 

• Weitergabe (z.B. Verkauf oder Schenkung) 
• Übernahme (z.B. Kauf oder Geschenk) 
• Export und Tod des Hundes 

Sie können dies entweder über www.amicus.ch oder über die kostenlose Applikation animundo 
erfassen. Sobald Sie Ihr Amicus-Konto mit animundo verbinden, können Sie Ihre registrierten Hunde 
und die elektronische ePetCard einsehen, sowie Halterwechsel und Vermisstmeldungen verwalten. 
Zudem bietet animundo weitere zahlreiche praktische Funktionen rund um Ihr Haustier. Weitere In-
formationen finden Sie unter www.animundo.ch. 

Namens- und Adressänderungen müssen direkt der Einwohnerkontrolle Dintikon bekanntgegeben 
werden. 

Pflicht zur Aufnahme des Kots 

Die Aufnahme des Kots in Siedlungs- und Landwirtschaftsgebieten sowie entlang von Strassen und 
Wegen ist obligatorisch. Bei Missachtung dieser Pflicht können Hundehaltende mit einer Ordnungs-
busse von 100 Franken belegt werden. 

Hunde auf den Schul-, Sport- und Freizeitanlagen der Gemeinde Dintikon 

• Hunde sind auf den öffentlichen Anlagen an der Leine zu führen. 

• Hunde dürfen weder auf den Sportplatz noch auf die übrigen Plätze. Sie dürfen auch nicht in 
öffentliche Räume mitgenommen werden. 

Weitere Informationen und weiterführende Links auf www.dintikon.ch 
 
 

Bestellung von Brennholz aus unserem Wald  
 

Frisches Brennholz aus unserem Wald können Sie bis Ende März wieder bestellen. Der aktuelle 
Brennholzbestellschein ist auf der Homepage des Forstbetriebs Rietenberg www.forst-rietenberg.ch 
erhältlich.  
 

  

mailto:finanzen@dintikon.ch
http://www.amicus.ch/
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http://www.dintikon.ch/
https://www.forst-rietenberg.ch/bestellen/


Baubewilligungen 
 

Der Gemeinderat hat seit November 2025 folgende Baubewilligungen erteilt: 

- Promosystems AG, Bielstrasse 32, 3250 Lyss, Temporärer Werbeanhänger, Bünztalstrasse, 
Parz. Nr. 584 

- Callegher Andreas, Parallelstrasse 1, 5606 Dintikon, Umnutzung Waschhalle zu Sport-Spiel-
halle, Parallelstrasse 1, Parz. Nr. 570, Geb. Nr. 735 

- Cermeno Dominique und Cédric, Quellenweg 16, 5606 Dintikon, Anbau an bestehendes EFH, 
Einbau neues Dachfenster, Neuerstellung Parkplätze, Parz. Nr. 1006, Geb. Nr. 597 

- De Meyer Laurent, Föhrenweg 13, 5606 Dintikon, Plug & Play, fotovoltaische Balkonanlage, 
Föhrenweg 13, Parz. Nr. 1092, Geb. Nr. 716 

 
 

Signalisationsänderung Friedhofweg und Werkhofstrasse 
 

Gegen die publizierten Verkehrsbeschränkungen auf dem Friedhofweg, dem Friedhof-Parkplatz so-
wie der Werkhofstrasse, welche vom 21. November 2025 bis und mit 22. Dezember 2025 aufgelegen 
haben, sind keine Einsprachen eingegangen. 

Die Verkehrsbeschränkungen werden in den kommenden Wochen umgesetzt.  
 
 

Öffentliche Rechtsauskunftsstelle der Gemeinde Lenzburg 
 

Der Aargauische Anwaltsverband bietet ohne Voranmeldung an zwei oder drei Montagen pro Monat 
jeweils von 17.30 – 18.30 Uhr eine öffentliche Rechtsauskunft an. 
 

Die öffentliche Rechtsauskunft findet im Rathaus, Rathausgasse 16, im «Lenziazim-
mer» (nach dem Haupteingang rechts) statt.  
 

Die Auskunftserteilung erfolgt abwechslungsweise durch im Bezirk Lenzburg praktizierende Rechts-
anwälte und Rechtsanwältinnen. 
 

Die nächsten Termine im Jahr 2026:  
 
16. Februar 
2. März 
16. März 
13. April 
27. April 
4. Mai 
11. Mai 
18. Mai 
8. Juni 
22. Juni 
6. Juli 
20. Juli 

3. August 
17. August 
24. August 
7. September 
21. September 
5. Oktober 
19. Oktober 
2. November 
16. November 
7. Dezember 
21. Dezember 
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